
  

 

 

Grundsatzerklärung  
zu Menschenrechten 

Diese Erklärung gilt für alle Bereiche der WIKA-Unternehmensgruppe 

September 2023 

Als zuverlässiger Partner für hervorragende Sensorik-Lösungen  
ermöglichen wir sichere, effiziente und  
nachhaltige Prozesse.  
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1. Einleitung 

WIKA ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Mess- und Regeltechnik mit Niederlas- 
sungen in 48 Staaten. Als Familienunternehmen ist das Handeln von WIKA in unserem über 75-jähri-
gen Bestehen seit jeher geprägt von Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt. Insofern ist  
es  eine  Selbstverständlichkeit,  Menschenrechte  und  Umweltstandards  in  unserem  eigenen  Ge-
schäftsbereich einzuhalten und diese Selbstverständlichkeit entlang der Lieferkette zu kommunizie- 
ren, um Betroffene so gut wie möglich vor Rechtsverletzungen zu schützen. 

Menschenrechte und Sozialstandards sind eine selbstverständliche Mindestbasis, auf welcher Leitli- 
nien und Werte von WIKA aufbauen. Daher verpflichtet sich WIKA mit dieser Grundsatzerklärung zur 
Einhaltung der Menschenrechte innerhalb der eigenen Unternehmensbereiche und erwartet dies  
auch von seinen Zulieferern. Dabei sollen vor allem die Rechte von vulnerablen Gruppen geschützt  
und Betroffenen von Menschenrechtsverstößen die Möglichkeit geboten werden diese zu melden,  
um entsprechend Abhilfemaßnahmen einleiten zu können.  

Neben der sozialen Verantwortung gehört auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und umweltver- 
trägliche Prozesse zur Unternehmensmission. Beeinflusst von aktuellen Megatrends wie dem „Demo-
grafischen Wandel“ und der „Dekarbonisierung“ fließen diese Werte auch direkt in die globale Pro-
duktstrategie ein.  

Zur Sicherung von Prozessqualität innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe wurde eine Matrix- 
zertifizierung etabliert, welche die genannten Prozesse standardisiert und permanente Verbesserun-
gen initiiert. Die Audits werden dabei – extern und unabhängig – von einer weltweit renommierten 
Zertifizierungsstelle durchgeführt. Diese Qualität-Standards wird WIKA auch für Environment Social 
Governance (ESG)-Risiken etablieren und kontinuierlich verbessern. 

In den vorliegenden Ausführungen werden jeweils alle Geschlechter angesprochen. Formulierungen 
sind grundsätzlich als geschlechtsneutral zu verstehen.  
 
 

2. Bekenntnis zu Menschenrechten 

2.1 Leitprinzipien  

Die Unternehmensstrategie im Bereich ESG richtet sich nach den Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen aus.  
 
Das unternehmerische Handeln richtet sich dabei vor allem nach den international anerkannten Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen und den Anforderungen des 
deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. 
 
Das Verständnis und menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse beruhen auf den folgenden internationa-
len menschenrechtlichen Referenzinstrumenten:  

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ((AEMR (A/RES/217, UN-

Doc. 217/A-(III))  

• Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen  

• Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit ihren vier Grundprin-

zipien zu Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, der Beseitigung von 

Zwangs- und Kinderarbeit sowie dem Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf  

• Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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Bereits heute erfüllt WIKA alle nationalen und internationalen Arbeits- und Umweltgesetze. Neben 
unserem eigenen Code of Conduct haben wir uns auch dem Code of Conduct des ZVEI e. V., Verband 
der Elektro- und Digitalindustrie angeschlossen., Unsere Mitarbeitenden und relevanten Zulieferer 
müssen diesen Code of Conduct verpflichtend einhalten.  

Als Familienunternehmen liegt WIKA vor allem die Wertschätzung der Beschäftigten sehr am Her- 
zen. Bei der Mitarbeiterkultur spielen Vertrauen, Zusammenarbeit sowie die Förderung von Talenten  
eine große Rolle, die Achtung der Menschenrechte bildet hierfür den Grundpfeiler. Die Werte, auf  
denen diese Mitarbeiterkultur beruht, will WIKA auch entlang der Lieferketten weitergeben, damit  
Geschäftspartner sich zur Achtung der Menschenrechte bekennen und angemessene Sorgfalts- 
prozesse in den eigenen Lieferketten umsetzen.   

 

2.2 Gesetzte Schwerpunkte 

Im Rahmen der umgesetzten Sorgfaltsprozesse bemüht sich WIKA, alle menschenrechtlichen und 
umweltbezogenen Rechtsverletzungen innerhalb der Lieferkette so gut wie möglich zu verhindern. 
Sollten in bestimmten Bereichen Risiken bestehen, gehört es zur Sorgfaltspflicht diese zu identifizie-
ren, bei Verletzung deren Ausmaß zeitnah zu minimieren und eine Verletzung so schnell wie möglich 
zu beenden. In der praktischen Umsetzung ist es unerlässlich bei der Risikoanalyse entsprechende 
Schwerpunkte zu setzen. 
 
Hierbei  geht  WIKA  so  vor,  dass  Risiken  priorisiert  werden,  für  die  die  Folgen  typischerweise  am 
schwerwiegendsten (unumkehrbar) für potenziell betroffene Personengruppen zu erwarten sind. An-
haltspunkte für diese Priorisierung sind länder-, branchen- und warengruppenspezifische Risiken,  
eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit sowie WIKAs Einflussvermögen auf den Verursacher. 
 
Namentlich wurden folgende Schwerpunkte im Rahmen unserer Risikoanalyse gesetzt: 

•  Zwangs- und Kinderarbeit, 

•  Diskriminierungen jeglicher Art, 

•  Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

•  Missachtung der Koalitionsfreiheit, 

•  Prekäre Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie 

•  Schädliche Bodenveränderungen, Gewässerverunreinigungen, Luftverunreinigungen, schäd- 
liche Lärmemissionen und übermäßiger Wasserverbrauch. 

 

2.3  Identifizierung potenziell betroffener Personengruppen 

WIKA ist bewusst, dass jede Geschäftsaktivität in einem globalen Umfeld mit zunehmender Intrans-
parenz der Lieferketten die Gefahr birgt, negative Auswirkungen auf bestimmte Personengruppen zu 
haben. Im Rahmen der Geschäftsaktivität wurden deshalb analog zum UN Global Compact die fol-
genden Personengruppen als potenziell betroffen identifiziert: 

• Eigene Beschäftigte & Leiharbeitsnehmer/innen, 

• Beschäftigte in der Lieferkette, 

• Beschäftigte unserer Geschäftspartner, 

• Gemeinden in der Nähe von Produktionsstandorten, 

• Verbraucher/innen und Endnutzer/innen, 

• Betroffene von negativen Umweltauswirkungen. 
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Innerhalb der oben genannten Personengruppen wurden die Folgenden identifiziert, welche als be-

sonders verwundbar gegenüber Rechtsverletzungen gelten und für welche deshalb ein höheres Ge-

fährdungspotenzial besteht. Auch hier orientiert sich WIKA am UN Global Compact. 

• Kinder & Jugendliche, 

• Frauen, 

• Ältere Menschen, 

• Menschen mit Behinderung oder Krankheiten, 

• Religiöse, ethnische und andere Minderheiten, 

• Menschen aller Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, die von 

zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen und  

• Menschen mit geringer Bildung oder eingeschränktem Zugriff zu Bildung. 

 

3. Maßnahmen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten 

Im Rahmen der Etablierung eines angemessenen und wirksamen Sorgfaltsprozesses hat WIKA die 
folgenden Maßnahmen zur Umsetzung definiert, welche in den nachfolgenden Punkten näher be-
schrieben werden: 

• Risikoanalyse 

• Präventionsmaßnahmen 

• Beschwerdeverfahren 

• Abhilfemaßnahmen 

• Berichterstattung 

 

3.1 Risikoanalyse 

WIKA betrachtet die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten als einen kontinuierlich 
wachsenden Prozess, welcher stetiger Überprüfung unterliegt, auf die kontinuierliche Weiterentwick-
lung angewiesen ist und auch kurzfristig auf sich ändernde Umstände reagieren kann. Deshalb wer-
den in einem ersten Schritt entsprechende Sorgfaltsprozesse innerhalb der deutschen Standorte so-
wie deren unmittelbaren Zulieferer umgesetzt und der Prozess kontinuierlich auf ausländische Stand-
orte und deren Zulieferer erweitert. Unsere internen Risikomanagement- & Zuliefererprozesse wurden 
entsprechend auf Menschenrechts- und Umweltthemen überprüft und wo nötig ergänzt. 

Für eine erste Risikoeinschätzung von Zulieferern erhält WIKA Unterstützung von einem externen 
Dienstleister. Die Risikoanalyse betrachtet zunächst alle Zulieferer von Produktionsmaterial sowie 
Dienstleistungen, welche direkt in die Produkte und Dienstleistungen einfließen. Auch dieser Prozess 
wird kontinuierlich um immer mehr Zulieferer erweitert werden. Bei Auffälligkeiten leitet WIKA entspre-
chende Präventions- & Abhilfemaßnahmen ein. 

Zeitgleich werden mithilfe eines auf KI-basierten Supply-Chain-Risk-Management-Tools die meisten 

unserer Zulieferer unter anderem im Sektor „Image und Compliance“ überprüft. Hierzu zählen z. B. 

Auffälligkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitspraktiken durch den Geschäftspartner oder 

den Gebrauch gefährlicher Substanzen. Bei Auffälligkeiten wird die Schwere des Vorgangs einge-

schätzt, eine Stellungnahme beim Zulieferer eingefordert und sofern notwendig entsprechende Ge-

genmaßnahmen eingeleitet und dokumentiert. 
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3.2 Präventionsmaßnahmen 

Um Risiken aktiv vorzubeugen und menschenrechtliche Position klar intern und extern kommunizie-
ren zu können, wurden Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren 
Zulieferern vorgenommen. 

Hierzu zählen regelmäßige Schulungen für Beschäftigte (z. B. Code of Conduct), die Kommunikation 
der Strategie an Zulieferer, die Berücksichtigung der Risiken bei der Zuliefererqualifizierung mittels 
eines auf KI-basierten Tools sowie risikobasierte Kontrollmaßnahmen (wie die regelmäßige Umset-
zungs- und Wirksamkeitsprüfungen intern oder bei Zuliefereraudits). 

 

3.3 Beschwerdeverfahren 

Die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und internen Vorgaben hat bei WIKA höchste Priorität. Nur 
wenn WIKA sich gesetzeskonform und integer verhält, werden das Unternehmen, die Beschäftigten 
und die Geschäftspartner geschützt. Aber wo Menschen arbeiten, können auch Fehler gemacht wer-
den. Um hier den Anforderungen, welche diverse Gesetze vorgeben, gerecht zu werden und Hinwei-
sen auf Verstöße bzw. Fehlverhalten fair und angemessen nachgehen zu können, wurde ein Hinweis-
gebersystem eingeführt. 

An die Kommunikationsschnittstellen des Hinweisgebersystems können Verdachtsfälle vertraulich 
und sofern es die nationalen rechtlichen Vorgaben zulassen, nach Wunsch auch anonym gemeldet 
werden. Darunter fallen beispielsweise Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex, das Kartellrecht, 
umweltrechtliche Vorgaben, Verletzung von Menschenrechten sowie Verdacht oder Beweise auf Kor-
ruption, Diebstahl, Diskriminierung oder Mobbing, Verstöße gegen geltende Gesetze oder sonstige 
Vorgaben. 

Neben Beschäftigten können Geschäftspartner, Kunden und sonstige Dritte Hinweise bei konkreten 
Informationen auf Regelverstöße geben. Eine Meldung kann dabei in allen Sprachen und optional 
auch anonym eingereicht werden. Bei Bedarf wird eine Übersetzung veranlasst.  

Der Kontakt kann über verschiedene Wege erfolgen, welche alle auf der Website von WIKA erläutert 
werden: 

• Telefonhotline +49 160 96210839 (Mo-Fr 8:30-17:00) 

• E-Mail compliance@atarax.de 

• Hinweisgeber-Portal 

• Postweg: atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str.7, D-91074 Herzogenaurach 

• Persönliches Treffen nach vorheriger Anfrage über einen der anderen Wege 

 
  

mailto:compliance@atarax.de
https://wika.atarax.de/de/hinweisgeberportal
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3.4 Abhilfemaßnahmen 

WIKA begreift Beschwerden und Hinweise als Chancen für Verbesserung. Daher werden auch in 
Melde-Fällen, in denen kein Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben oder schuldhaftes Verhalten Ein-
zelner festgestellt werden konnte, solche Maßnahmen in die Überlegung mit einbezogen, die zu einem 
besseren Verständnis führen und mehr Transparenz schaffen. 

 

3.4.1 Eigener Geschäftsbereich 

Sollte sich im Einzelfall herausstellen, dass gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen wurde oder Be-
schäftigte entgegen den gesetzlichen oder betrieblichen Anforderungen handelten, werden konkrete, 
verhältnismäßige und wirksame Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, um dem zukünftig entgegen-
zuwirken. Bei entsprechender Schwere kann dies auch zu arbeitsrechtlichen Schritten führen. Soweit 
erforderlich, wird WIKA mit behördlichen Stellen zusammenarbeiten. 

 

3.4.2 Unmittelbare Zulieferer 

Sollten bei unmittelbaren Zulieferern durch berechtigte Beschwerden oder anderweitig Verstöße fest-
gestellt werden, soll durch die gemeinsame Erarbeitung eines Umsetzungsplans erwirkt werden, dass 
die Verletzung beendet oder zumindest minimiert wird.  

Bei schwerwiegenden Verletzungen oder der Nichterfüllung von definierten Maßnahmen innerhalb 
eines angemessenen Zeitraumes sieht WIKA sich gezwungen, die Geschäftsbeziehung abzubrechen. 

 

3.5 Wirksamkeitsüberprüfung 

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen, der Abhilfemaßnahmen und des Beschwerdeverfah-
rens werden in regelmäßigen Abständen nach dem Plan-Do-Check-Act-Prinzip geprüft und kontinu-
ierlich verbessert. 

 

3.6 Regelmäßige Berichterstattung 

Im Geschäftsbericht der WIKA-Gruppe wird jährlich über den menschenrechtlichen Sorgfaltsprozess 
und dessen Erkenntnisse und Maßnahmen auf Konzernebene berichtet. Weiterführende Informatio-
nen zu Schwerpunkten und geschäftsfeldspezifischen Risiken oder Maßnahmen werden durch ein-
zelne Konzerngesellschaften veröffentlicht. 
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4. Anforderungen an uns und unsere Partner 

WIKA hält die gesetzlichen Vorgaben sowie andere Verpflichtungen ein, um den Schutz der Beschäf-

tigten und der Umwelt zu gewährleisten. Durch Schulungen und Informationen wird das Bewusstsein 

und die Verantwortlichkeit für den Arbeits- und Umweltschutz bei allen Beschäftigten und Geschäfts-

partnern gezielt gefördert. 

 

Seit  2020  hat  WIKA  für  alle  konzernangehörigen  Unternehmen  einen  Verhaltenskodex  -  Code  of 

Conduct erstellt, der für alle Beschäftigten verpflichtend ist. Für alle relevanten Zulieferer ist der CoC 

des ZVEI oder ein vergleichbarer CoC verpflichtend. Grundsatz dieser Vereinbarung ist die Verpflich-

tung zu relevanten, internationalen Standards und Leitlinien – insbesondere die Bestimmungen der 

Vereinten Nationen und der International Labour Organization (ILO). Nennenswerte  Kernelemente 

sind  außerdem  Themen  wie  grundlegende  Menschenrechte,  Arbeitnehmerbezogene  Menschen-

rechte, Diskriminierungsverbote aber auch Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 

 

Die WIKA-Einkaufsstrategie verfolgt ein methodisches Zulieferermanagement, das von der Beschaf-

fungsmarktbeobachtung über die Zulieferersuche, -auswahl, -qualifikation, -bewertung bis hin zur ak- 
tiven Zuliefererweiterentwicklung reicht.  
 

WIKA erwartet von all seinen Zulieferern ein umweltverträgliches Verhalten und einen bewussten Res-

sourcenumgang in ihren Produktionsprozessen sowie das stringente Einhalten von nationalen und 

internationalen Umweltgesetzen, Regularien und Menschenrechten.  
 

Im Produktentstehungsprozess ist der Einkauf bestrebt, die wichtigsten Zulieferer so früh wie möglich 

in den Produktlebenszyklus einzubinden. Dabei wird besonderer Wert auf eine offene, langfristige und 

partnerschaftliche Zusammenarbeit- mit einer begrenzten Anzahl von Zulieferern gelegt, die geprägt 

ist von gegenseitigem Vertrauen und dem gemeinsamen Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. 
 

Das Wissen über Markt- und Strukturbedingungen in den für uns wichtigsten Beschaffungsmärkten 

ermöglicht es, für die jeweiligen Beschaffungsobjekte die optimale Bezugsquelle lokal oder internati- 
onal für das WIKA-Produktionsnetzwerk zu erschließen. 
 

Externe Zulieferer sitzen hauptsächlich in Deutschland, USA, China, Polen, Italien und der Schweiz. 

 

5. Interne Verantwortung 

Um die Wahrung der Sorgfaltspflichten kümmert sich WIKA-intern die Abteilung SEC (Sustainable 
and Environmental Compliance) mit der Mailadresse Sustainability@wika.com.  

 

6. Verbesserungsprozesse 

Die Welt und der Markt ändern sich stetig. WIKA überprüft deshalb kontinuierlich die Risikoeinschät-
zung und Maßnahmen. Auch Prozesse, die vorliegende Grundsatzerklärung und Kommunikation wird 
einem regelmäßigen Review unterzogen und bei Bedarf an die sich ändernden Begebenheiten ange-
passt. So wird zum Beispiel kontinuierlich daran gearbeitet, transparenter über Risiken und Maßnah-
men zu berichten.  

mailto:Sustainability@wika.com


 

Grundsatzerklärung 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG Seite 8 (8) 

Verpflichtung für Zukunft 

WIKA verpflichtet sich mit dieser Grundsatzerklärung zur Einhaltung von Menschenrechten und Um-
weltstandards innerhalb der eigenen Unternehmensbereiche und erwartet dies auch von seinen Zu-
lieferern.  

WIKA setzt sich für Transparenz und Kontrolle ein und arbeitet daran, dass Menschenrechtsverlet-
zungen und Umweltschäden in den eigenen Lieferketten vermieden werden. WIKA fördert den Dialog 
und den Austausch mit Geschäftspartnern und Zulieferern und setzt sich für eine offene und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit ein. 

 

 

Alexander Wiegand 

CEO 

 




